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= Bundesministerium
Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2024-0.377.109

Wien, am 12. Juli 2024
Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Christian Lausch hat am 15. Mai 2024 unter der Nr.
18563/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,Forderungen an
den Verein ZARA” gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 5:

* Hat der Verein ZARA aus lhrem Ressort in den Jahren 2022 und 2023 Férdermittel
erhalten?

a. Wenn ja, wie hoch waren die Férdermittel? (Bitte um Aufschliisselung nach Jahren)

e  Wurden Férdermittel fiir die Erstellung und Veréffentlichung des ,, Rassismus
Report" des Verein ZARA gewdhrt?

a. Wenn ja, wie hoch waren die Férdermittel?

e Sind weitere Fordermittel von lhrem Ressort fiir den Verein ZARA in den Jahren 2022
und 2023 genehmigt worden? (Bitte um Aufschliisselung nach Férdergrund und nach
Jahren)

a. Wenn ja, wie hoch sind diese?

e Sind die ausbezahlten bzw. genehmigten Férdermittel an bestimmte Projekte

gebunden gewesen?

a. Wenn ja, an welche?
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b. Wenn nein, warum nicht?
e Wurde von Ihrem Ressort kontrolliert, ob die Férdermittel ausschliefSlich fiir die
geférderten Projekte verwendet wurden?

a. Wenn nein, warum nicht?

In den Jahren 2022 und 2023 wurden durch das Bundesministerium fur Inneres keine

Forderungsmittel an den Verein ZARA genehmigt oder ausbezahlt.

Zu den Fragen 6 bis 8:

e Welche Voraussetzungen muss ein Verein wie ZARA oder eine andere NGO erfiillen, um
Férdermittel aus Ihrem Ressort zu lukrieren?

e Hat ZARA diese Voraussetzungen erfiillt?

e Welche NGOs haben diese Voraussetzungen noch erfillt?

Fiir die Gewahrung von Forderungsmitteln durch das Bundesministerium fir Inneres
missen die in der Verordnung des Bundesministers flir Finanzen Uber die Allgemeine
Rahmenrichtlinien fir die Gewahrung von Forderungen aus Bundesmittel (ARR 2014),
BGBI. Il Nr. 190/2018, festgelegten allgemeinen und haushaltsrechtlichen
Forderungsvoraussetzungen erfillt sein. Inhaltlich werden die Handlungsfelder und
Forderungsschwerpunkte in der Forderstrategie des Bundesministeriums flr Inneres
(,Forder.Strategie des BMI“) definiert. Im Bereich , Asyl, Migration und Rickkehr” sind die
ndaheren Voraussetzungen zudem in der ,Sonderrichtlinie des Bundesministeriums fir
Inneres zu ForderungsmalRnahmen im Bereich der Abwicklung des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds (AMIF) 2021 — 2027 und Vergabe von Kofinanzierungsmitteln in diesem
Rahmen sowie Nationalen Férderungen im Bereich des Fremdenwesens” fiir den Zeitraum
2021 - 2027 angefiihrt.

Bei allen durch das Bundesministerium fiir Inneres gewahrten Férderungen wurde das
Vorliegen der Voraussetzungen im Zuge der Bearbeitung der Forderungsansuchen im

Einzelfall geprift und beurteilt.

Zur Frage 9:
e st Ihnen bekannt, in welchem Umfang bzw. zu welchem Anteil seines Budgets der

Verein ZARA auf Férdermittel angewiesen ist?

Die Beantwortung dieser Frage fallt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums

far Inneres.
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Zur Frage 10:

e  Werden an den Verein ZARA Férderungen fiir das Jahr 2024 von lhrem Ressort
ausbezahlt?
a. Wenn ja, wann?

b. Wenn ja, warum?

Im Jahr 2024 wurden bis zum Stichtag 15. Mai 2024 durch das Bundesministerium fir

Inneres keine Forderungsmittel an den Verein ZARA ausbezahlt.

Zur Frage 11:

e  Wurden und werden, beginnend 2022 bis April 2024, Projekte anderer NGOs oder
vergleichbarer Institutionen von lhrem Ressort geférdert? (Bitte um Auflistung nach
Jahren)

Wenn ja, welche NGOs oder Institutionen?

b. Wenn ja, welche Projekte?
c. Wenn ja, warum?
d. Wenn ja, welche Kriterien mussten diese Projekte erfiillen?

Es ist ohne Eingrenzung durch die Fragestellung nicht moglich, samtliche
Nichtregierungsorgaisationen (NGOs) oder vergleichbare Institutionen auf eine
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fiir Inneres zu Uberpriifen. Sofern es
Leistungsbeziehungen zu diesen gibt oder gab, wurden diese selbstverstandlich in den

entsprechenden Voranfragen angegeben.

Gerhard Karner

3von3

www.parlament.gv.at



4 von

Datum/Zeit 2024-07-15T15:50:33+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-zertinika Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at




Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 07- 15T15: 55: 28+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2024-07-15T15:50:33+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-07-15T15:55:28+0200
	Parlamentsdirektion




